
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/9/8 1R428/98v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1998

Norm

EO §7 Abs3

Rechtssatz

Im vereinfachten Bewilligungsverfahren gemäß der EO-Novelle 1995 ist eine allfällige Mangelhaftigkeit der Zustellung

des Exekutionstitels auch dann nicht mehr mit einem Rekurs gegen die Exekutionsbewilligung aufgreifbar, wenn

Titelgericht und Exekutionsgericht ident sind. Diesfalls steht dem Verp;ichteten nur der Antrag nach § 7 Abs 3 EO

offen.
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